
29. August 2024

Sportwagen-Dieb verurteilt:
Bewährungsstrafe nach Flucht und

Unfall
Ein 33-jähriger Mann erhielt nach einem Autodiebstahl und
Flucht vor der Polizei in Hamburg eine Bewährungsstrafe.

Ein faszinierender Fall von Autodiebstahl hat in Hamburg für
Aufsehen gesorgt. Ein 33-jähriger Mann, der ohne Führerschein
einen gestohlenen Sportwagen fuhr, wurde jetzt zu einer
Bewährungsstrafe verurteilt. Das Landgericht Hamburg sprach
die Strafe am 29. August 2024 aus, nachdem bekannt wurde,
dass der Angeklagte mit einem Porsche Macan von der Polizei
verfolgt wurde und dabei einen Unfall verursachte.

In der Nacht zum 21. Februar 2024 erlebte die Polizei im
Stadtteil Lokstedt eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Der
33-Jährige ignorierte die Anweisungen der Beamten zur
Kontrolle. Anstatt anzuhalten, beschleunigte er und fuhr mit
überhöhter Geschwindigkeit, bevor er gegen einen
Laternenmast krachte. Nach dem Unfall versuchte er, zu Fuß zu
fliehen, wurde jedoch schnell von den Polizisten geschnappt. Der
Wert des gestohlenen Fahrzeugs betrug rund 100.000 Euro, ein
erheblicher Verlust für den rechtmäßigen Eigentümer.

Strafmaß und weitere Hintergründe

Im Urteil wurde der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe von
einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Zudem erhielt er eine
einjährige Fahrverbot, da er bereits ohne gültigen Führerschein
unterwegs war. Dies wirft Fragen nach dem allgemeinen
Sicherheitsbewusstsein und der Gefährdung anderer im



Straßenverkehr auf. Ein Gerichtssprecher erklärte, dass der
Mann auch wegen Fahrens ohne Führerschein und Unfallflucht
verurteilt wurde. Obendrein wurde das Verfahren gegen ihn
wegen vier weiterer Sportwagendiebstähle eingestellt. In diesen
Fällen handelte es sich um ähnliche Autos, die ebenfalls in
Hamburg gestohlen worden waren.

Anfänglich lautete die Anklage gegen den 33-Jährigen auf
schweren Bandendiebstahl in fünf Fällen. Doch das Gericht
entschied anders, und die Strafe wurde erheblich milder
ausfallen, was den Verdacht aufkommen lässt, dass die
Öffentlichkeit und die geschädigten Eigentümer von solchen
Taten möglicherweise nicht ausreichend geschützt werden. Die
Entscheidung des Landgerichts, die Strafe zur Bewährung
auszusprechen, ist noch nicht rechtskräftig. Das bedeutet, dass
es nach wie vor Spielraum für eine mögliche Berufung gibt.

Dieser Vorfall wirft ein Licht auf die Problematik von
Autodiebstählen und die rechtlichen Konsequenzen für Täter.
Während die gesellschaftliche Akzeptanz für solche Taten in der
Regel gering ist, ist es eine interessante Perspektive, dass das
Gericht möglicherweise einen anderen Ansatz gewählt hat als
ursprünglich angedacht. Die Abwägung von Strafe und
Rehabilitation steht im Mittelpunkt der rechtlichen
Entscheidungsfindung und regt zur Diskussion über mögliche
Änderungen in der Gesetzgebung an.
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